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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2005/16/0211 B 25. August 2005 RS 1

Stammrechtssatz

Gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGG ist bei Säumnisbeschwerden nach Art. 132 B-VG als belangte Behörde die

oberste Behörde zu bezeichnen, deren Entscheidung in der Rechtssache verlangt wurde. Sinn dieser Bestimmung ist

es, in einer jeden Zweifel ausschließenden Art und Weise den Verwaltungsgerichtshof erkennen zu lassen, welcher

Behörde Säumnis vorgeworfen wird. Welche Behörde belangte Behörde des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist,

kann allerdings - wie der Verwaltungsgerichtshof für das Bescheidbeschwerdeverfahren ausgesprochen hat - nicht nur

aus der zutre>enden Bezeichnung der Behörde durch den Beschwerdeführer ersehen werden, sondern ist auch aus

dem Inhalt der Beschwerde insgesamt und den der Beschwerde angeschlossenen Beilagen sowie aus der dem

Verwaltungsgerichtshof bekannten Rechtslage betre>end den Vollzugsbereich und die Behördenorganisation

erschließbar. Jene Behörde ist Partei des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens, welche bei verständiger Wertung des

gesamten Beschwerdevorbringens einschließlich der der Beschwerde angeschlossenen Beilagen als belangte Behörde

zu erkennen ist. Dies gilt auch in Säumnisbeschwerdefällen, wenn aus der Beschwerde in ihrem

Gesamtzusammenhang (einschließlich allfälliger Beilagen, wie z.B. Berufung an die säumige Behörde) zweifelsfrei

hervorgeht, welcher obersten Behörde im Sinne des Art. 132 B-VG die Verletzung der EntscheidungspAicht

vorgeworfen wird (vgl. hiezu den hg. Beschluss vom 30. September 1993, 92/17/0223, und das dort angeführte

Erkenntnis eines verstärkten Senates vom 21. März 1986, 85/18/0078, Rechtssatz verö>entlicht in VwSlg 12088 A/1986,

wo fallbezogen ausgesprochen wurde, es sei nach der damaligen Aktenlage eindeutig erkennbar, dass sich die

Beschwerde nicht gegen den in ihr bezeichneten "Hilfsapparat" des Amtes der Landesregierung, sondern gegen die

Landesregierung selbst richte).
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